
S T A D T  N O R D E N  
 

 

 
Bü StR FB RPA FD Erarbeitet 

von: 

      

      

      

      

      

 

 

 

Ergänzungsvorlage Wahlperiode 

 

2011 - 2016 

Beschluss-Nr: 
 

0149/2017/1.2/1 

Status 

 

öffentlich 

Tagesordnungspunkt: 

Befreiung von der Hundesteuer für Wattenjagdaufseher; 

Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2017 und vom 30.03.2017 

 

Beratungsfolge: 

29.05.2017 Finanz- und Personalausschuss 

07.06.2017 Verwaltungsausschuss 

14.06.2017 Rat der Stadt Norden 

 

Sachbearbeitung/Produktverantwortlich: 

Herr Wilberts 

 

Organisationseinheit: 

Finanzen 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Anträge der SPD-Fraktion vom 23.03.2017 und 30.03.2017, die amtlich bestellten 

Wattenjagdaufseher/Jagdaufseher für das Halten der Hunde von der Hundesteuer zu befrei-

en, werden nicht weiter verfolgt.  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Die SPD-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 23.03.2017 die Wattenjagdaufseher von der 

Hundesteuer zu befreien und begründet den Antrag wie folgt:  

„Die Wattenjagdaufseher sorgten bisher für die Beseitigung der toten Seehunde. 

Nachdem für diese Hunde ebenfalls Hundesteuer verlangt wird, muss die Kommu-

ne/Kurverwaltung selbst für die Beseitigung der toten Seehunde sorgen.“ 

 

Mit E-Mail vom 30.03.2017 ergänzt die SPD-Fraktion ihren Antrag dahingehend, dass neben 

den Wattenjagdaufsehern auch bestellte Vollzugsbeamte als Jagdaufseher von der Hunde-

steuer befreit werden sollen, da sie für die Allgemeinheit tätig werden.  

 

Diese Anträge wurden vom Rat der Stadt Norden in öffentlicher Sitzung am 04.04.2017 dem 

Finanz- und Personalausschuss zur weiteren Beratung zugewiesen.  

 

Die Verwaltung nimmt zu den beiden Anträgen der SPD-Fraktion wie folgt Stellung:  

 

1) Beschluss des Rates vom 09.12.2014:  

In seiner Sitzung am 09.12.2014 hat der Rat der Stadt Norden die Erhöhung der Hundesteuer 

für den Ersthund (um 12 Euro/Jahr), für den Zweithund (um 24 Euro/Jahr), für den Dritthund 

(um 36 Euro/Jahr), den Wegfall der Steuerbefreiung für amtlich bestellte Jagdaufse-

her/Wattenjagdaufseher und den Wegfall der Steuerermäßigung „Zwingersteuer“ zum 

01.01.2015 ohne Aussprache mit großer Mehrheit (26 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 4 Nein-

Stimmen) beschlossen. (Sitzungsvorlage 1132/2014.1.1 – 1. Satzung zur Änderung der Hunde-

steuersatzung der Stadt Norden vom 07.12.2010)  

 

Eine Änderung der Sach- und Rechtslage ist seitdem nicht eingetreten.  

 

2) Runderlass des Ministeriums für Landwirtschaft in Einvernehmen mit dem Ministerium für 

Umwelt und dem Ministerium für Inneres des Landes Niedersachsen vom 17.12.2014 – 204-

3-42500/0-403- zum Umgang mit krank, verletzt oder hilflos aufgefundenen wildlebenden 

Tieren in den Wattenjagdbezirken an der niedersächsischen Nordseeküste und Erlass des 

Ministeriums für Landwirtschaft vom 12.08.2015 – 406-85111-79 (N) – Verzicht des Landes 

Niedersachsen auf die Ausschließlichkeit des Aneignungsrechts bei verendeten Seehun-

den 

Als Begründung des Antrags der SPD-Fraktion dient u.a., dass die 

Wattenjagdaufseher/Jagdaufseher für die Allgemeinheit tätig sind. Sie beseitigten  z.B. die 

toten Seehunde. 

 

Nach dem ministeriellen Runderlass, in Kraft getreten am 01.01.2015, sind die amtlich bestell-

ten Wattenjagdaufseher grundsätzlich für tote Seehunde nicht zuständig. 

 

Die Seehund- und Vogelpflegestation Norddeich ist eine staatlich anerkannte Betreuungssta-

tion im Sinne des § 45 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz. Demnach sollen alle krank, verletzt 

oder hilflos aufgefundenen wildlebenden Tiere dieser Station übergeben werden und sie sind 

in der Station gesund zu pflegen und – sobald sie sich selbständig erhalten können – unver-

züglich freizulassen.   

 

Tote Seehunde gelten nach dem ministeriellen Runderlass als Abfall im Sinne des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes, für die die amtlich bestellten Wattenjagdaufseher auf das Aneignungsrecht 

verzichten können. Tote Seehunde sind demnach grundsätzlich im Niedersächsischen Wat-

tenmeer zu belassen, sofern nicht überwiegende Gründe dagegen stehen.  
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Der Geschäftsführer des Vereins zur Erforschung und Erhaltung des Seehundes e.V. als Betrei-

ber der Seehundstation Nationalpark-Haus Norden-Norddeich, Herr Dr. Peter Lienau, berich-

tete dem Verfasser der Ergänzungsvorlage in einem Telefonat am 05.05.2017 hierzu wie folgt:  

Niedersachsenweit ist jedes Jahr mit Seehund-Totfunden in Höhe von 100-500 Tieren zu 

rechnen. Frischtote Tiere (ca. 25 bis 50 Tiere pa.) werden von der Seehundstation bzw. 

von staatlich bestellen Wattenjagdaufsehern im Rahmen verschiedener Monitoring-

Projekte geborgen. Nach pathologischer Untersuchung werden diese Tiere auf Kosten 

der Seehundstation der Tierkörperbeseitigungsanstalt zugeführt. Das Land Niedersach-

sen erstattet die Kosten für die Tierkörperbeseitigung nicht. Bei Fundtieren, die in Ver-

wesung übergehen, verzichten die Wattenjagdaufseher auf ihr Aneignungsrecht. Die 

Tiere verbleiben somit vor Ort.  

 

Die Wattenjagdaufseher, die von dem SPD-Antrag betroffen sind, wohnen in Norden, sind 

jedoch auf dem Gebiet des Niedersächsischen Wattenmeers  - außerhalb des Stadtgebietes 

- tätig,  

 

Der amtlich bestellte Jagdaufseher ist ebenfalls im Bereich einer anderen Kommune tätig.   

 

Die Stadt Norden hätte in diesen Fällen keinen Vorteil von der Leistung der amtlich bestellten 

Wattenjagdaufseher/des Jagdaufsehers und deren/dessen Hund. Herr Dr. Peter Lienau weist 

diesbezüglich darauf hin, dass die Wattenjagdaufseher für alle dem Jagdrecht unterliegen-

den Wildarten zuständig sind (Vögel und Säugetiere) und die Fundzahl verletzter/verwaister 

Vögel nicht vernachlässigt werden sollte.  

 

Aus beiden Gründen (Unzuständigkeit der Wattenjagdaufseher für tote – nicht kontaminierte -

Seehunde gemäß ministeriellem Runderlass und Erbringung der Jagdleistung außerhalb des 

Stadtgebietes) sollte von der beantragten Hundesteuerbefreiung Abstand genommen wer-

den.   

 

3) Kein überwiegendes öffentliche Interesse – überwiegendes Privatinteresse  

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass trotz der öffentlichen Funktion der Jagdausübung, 

in der Regel das private Interesse an der Jagdausübung überwiegt, so dass kein überwie-

gendes öffentliches Interesse besteht, das eine Steuerbegünstigung rechtfertigen würde. Dies 

ist ein Grund, warum diese Steuerbefreiung nicht mehr in der Mustersatzung, hier des Landes 

Baden-Württemberg, aufgenommen worden ist. In Einzelfällen könnte aufgrund besonderer 

örtlicher Gegebenheiten das öffentliche Interesse an der Förderung der Jagd ein über den 

Regelfall hinausgehendes Maß haben, wenn z.B. Wildschäden in erheblichem Umfang in der 

Stadt Norden auftreten. Dies ist nicht erkennbar.  

 

Die Hunde der amtlich bestellten Wattenjagdaufseher/Jagdaufseher werden neben dem 

öffentlichen Zweck insbesondere aus privaten Gründen gehalten, weshalb die Hundehaltung 

steuerpflichtig ist.  

 

4) Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes  

Die Stadt Norden sieht u.a. für Diensthunde staatlicher oder kommunaler Dienststellen und 

Einrichtungen, die überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, für Herdenge-

brauchshunde, für Sanitäts- oder Rettungshunde von anerkennten Sanitäts- oder Zivilschutz-

einheiten sowie für Schutzhunde von hilflosen, blinden oder tauben Menschen auf Antrag 

eine Befreiung von der Hundesteuer vor (vgl. § 4 Steuerfreiheit, Steuerbefreiungen Hunde-

steuersatzung).  

 

Bei den Hunden der amtlich bestellten Wattenjagdaufseher und dem Hund des amtlich be-

stellten Jagdaufsehers handelt es sich nicht um Diensthunde im o.g Sinne, weil sie privat ge-

halten werden.   
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Der allgemeine Gleichheitssatz, wonach wesentlich Gleiches rechtlich gleich und wesentlich 

Ungleiches entsprechend rechtlich ungleich zu behandeln ist, wird mit der jetzigen Regelung 

in der Hundesteuersatzung gewahrt.  

 

5) Hundesteuer = Aufwandsteuer 

Im Übrigen handelt es sich bei der Hundesteuer um eine Aufwandsteuer, bei der laut Urteil 

des Hessischen VGH vom 25. Juni 2003 (Az.: 5 UE 1174/01) der Zweck des Hundes unerheblich 

ist. Das Wesen der Aufwandsteuer schließe aus, für die Steuerpflicht von vornherein auf eine 

wertende Berücksichtigung der Absichten und verfolgten Ziele abzustellen, die dem Aufwand 

zugrunde liegen. Maßgeblich dürfe allein der Konsum als Ausdruck und Indikator der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit sein. 

 

6) Interkommunaler Vergleich von Steuerbefreiungsregelungen  

In den Hundesteuersatzungen der Städte Aurich, Emden und Leer gibt es eine Steuerbe-

freiungsregelung für amtlich bestellte Wattenjagdaufseher/Jagdaufseher nicht. 

 

Auch dort sind amtlich bestellte Jagdaufseher und amtlich bestellte Wattenjagdaufseher – 

sofern es diese dort gibt - nicht von der Hundesteuer für ihren Jagdhund befreit.  

 

Im Bereich der Stadt Norden ist keine Besonderheit erkennbar, die eine andere Verfahrens-

weise als in den o.g. Städten rechtfertigen könnte.  

 

7) Fiskalische und verwaltungsökonomische Gründe  

Die beantragte Hundesteuerbefreiungsregelung  würde nach jetzigem Kenntnisstand sechs 

Wattenjagdaufseher und einen amtlich bestellten Jagdaufseher betreffen, wodurch Minder-

erträge beim Produkt 611-01 (Gemeindesteuern) in Höhe von 504 Euro entstünden.  

 

Die Befreiung der Wattenjagdaufseher/Jagdaufseher von der Hundesteuer würde zu einem 

erheblichen Verwaltungsaufwand führen. Es müssten jährliche Prüfungen durchgeführt wer-

den, um zu gewährleisten, dass nur amtlich bestellte Wattenjagdaufseher/Jagdaufseher mit 

entsprechendem gültigen Ausweis des Landkreises Aurich von der Hundesteuer befreit wer-

den.  

 

8) Vermeidung freiwilliger Steuerermäßigungs- und Steuerbefreiungstatbestände  

Auch aus Gründen der Aufgabenkritik und der haushaltswirtschaftlichen Maßgabe, auf frei-

willige Steuerermäßigungstatbestände bzw. Steuerbefreiungstatbestände zu verzichten, 

kommt eine Steuerbefreiung von Hunden amtlich bestellter Wattenjagdaufseher/Jagdauf-

seher nicht in Betracht.  

 

9) Empfehlung des Deutschen Städtetages 

Der Deutsche Städtetag bewertet Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen kritisch, da sie 

den Verwaltungsaufwand für die Hundesteuer in relativer Betrachtung deutlich steigern.  

 

 

Aus den vorgenannten Gründen zu 1) bis 9) bittet die Verwaltung, die Anträge der  SPD-

Fraktion, amtlich bestellte Wattenjagdaufseher/Jagdaufseher für das Halten dieser Hunde von 

der Hundesteuer zu befreien, nicht weiter zu verfolgen.  

 

 

 

Anlagen: 

Antrag der SPD-Fraktion vom 23.03.2017 

Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion vom 30.03.2017 
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